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Historischer Kontext

Das ehrgeizige Ziel verfolgend, in China eine Art
deutsches Hongkong zu erbauen, ließ 1897 das
Reichsmarineamt die Jiaozhou-Bucht in Nordchina
besetzen. Da dies zur Durchsetzung von Sühnefor-
derungen nach der Ermordung von zwei deutschen
Missionaren geschehen war, konnte in den folgen-
den Monaten ein auf 99 Jahre begrenzter Pacht-
vertrag mit dem chinesischen Kaiserreich ausge-
handelt werden, der am 6. März 1898 unterzeichnet
wurde. Obwohl die deutschen Truppen zum Zeit-
punkt der Besetzung lediglich eine sich im Aufbau
befindliche chinesische Garnison und wenige kleine
Fischerdörfer vorfanden, besaß der Standort hohe
Qualitäten: Die Bucht selbst eignete sich zur Anlage
eines großen Hafens, und die Kohlevorkommen im
Hinterland sollten zur Versorgung der deutschen
Flotte dienen. Neben der Funktion als Marinestütz-
punkt sollte die hier neu anzulegende Stadt Tsing-
tau - in der heutigen Schreibweise Qingdao - als Han-
delsstadt ausgebaut und damit zum Tor der deut-
schen Wirtschaft nach Nordchina werden.

Um den Aufbau der deutschen Stadtgründung
möglichst zügig umzusetzen, übernahm das Reichs-
marineamt die Planung. Dabei wurde erst mit dem
Bau der Stadt begonnen, nachdem mittels Landord-
nung, Stadtentwicklungskonzept und Bauordnung
die planerischen Grundlagen festgelegt waren. (Vgl.
Warner 1996: 104ff) Auf einem hügeligen Gelände
angelegt, bestand die Stadt aus einem zentral ge-
legenen Verwaltungsviertel, einer europäischen
sowie einer chinesischen Geschäftsstadt und einem
Villengebiet. Rund drei Kilometer vom Zentrum ent-
fernt und in jeweils einigem Abstand zueinander,
lagen ein Hafen- und Industriegebiet, zwei Arbeiter-
siedlungen, sowie drei Kasernenanlagen für die 
hier stationierten Soldaten. 

Die Landordnung

Direkt anschließend an die Besetzung der Jiao-
zhou-Bucht am 14. November 1897 verfügte Konter-

admiral v. Diederichs, daß für jeden Besitzwechsel
von Grundstücken die Genehmigung des deutschen
Gouvernements erforderlich sei. Dabei verwendete 
er eine Proklamation in chinesischer Sprache, die
bereits Monate zuvor in der deutschen Gesandt-
schaft in Beijing verfaßt worden war. (Matzat 1985:
7) Da dem Admiral für einen sofortigen Kauf eines
großen Areals weder genügend Geld noch ausrei-
chend geschultes Personal zur Verfügung stand, 
entschied v. Diederichs, zunächst nur das Vorkaufs-
recht für das Land zu erwerben. Für die Übernahme
dieser Verpflichtung erhielten die chinesischen 
Grundeigentümer den zweifachen Betrag der bis-
lang jährlich zu entrichtenden Grundsteuer ausge-
zahlt, außerdem konnten sie ihre Felder wie gewohnt
weiternutzen. (Schrameier 1914: 2, 4)

Dem Reichsmarineamt war bewußt, daß der Land-
erwerb durch Ausländer ein besonders sensibles The-
ma in China war. Konflikte, wie sie beispiels-
weise Missionare oder Eisenbahningenieure erleb-
ten, sollten in Qingdao verhindert werden. Somit
benötigte man Fachleute, die neben chinesischen
Sprachkenntnissen auch über genügend Landes-
kunde im Bereich von Besitz-, Kauf-, Miet- und
Rechtsverhältnissen verfügten, um mit den chinesi-
schen Grundbesitzern die Verhandlungen führen zu
können. Da es im Reichsmarineamt keine derartigen
Kenner Chinas gab, suchte man um Unterstützung
durch das Auswärtige Amt, das für diese Aufgabe 
den am Generalkonsulat in Shanghai tätigen Dol-
metscher Wilhelm Schrameier zum Dienst in Qing-
dao verpflichtete. Schrameier, der bereits seit 1885
als Dolmetscher des Auswärtigen Amtes in Beijing,
Hongkong, Guangzhou und Shanghai tätig war,
begann im Dezember 1897 in Qingdao mit der 
Durchführung der Landerwerbs. 

Durch das erworbene Vorkaufsrecht verfügte das
Gouvernement über eine Monopolstellung, die aus-
schloß, daß andere Käufer als Konkurrenten auftre-
ten konnten. Darauf aufbauend, wurden in Absprache
mit den Ortsvorständen einheitliche Kaufpreise für
die Grundstücke festgelegt, die sich an den Beträgen
orientierten, die zwischen 1891 und 1897 durch den

Die Landordnung von 
Tsingtau / Kiautschou (1898-1914)

Exkurs: Bodenpolitik und Stadtentwicklung in Chinas 
Sonderwirtschaftszonen am Beispiel Shanghais

Torsten Warner

ZfSÖ 120 - Basislayout Endf.   02.12.2008 11:01 Uhr  Seite 15



chinesischen General Zhang bei Landankäufen für
den Aufbau seiner Garnison gezahlt worden waren.
Zusätzlich vergütet wurden die auf den Grundstücken
stehende Gebäude. Grundsatz blieb, daß sich die 
chinesischen Grundbesitzer nicht übervorteilt füh-
len sollten. (Schrameier 1914: 6f; Tirpitz 1919: 66)

Schrameier hatte während seines Aufenthaltes in
China beobachten können, wie in den ausländisch
verwalteten Gebieten mit Bodenspekulation viel Geld
verdient wurde. „Land gambling“ war ein zentraler
Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden. So hat-
ten sich beispielsweise in Shanghai die Bodenpreise
zwischen 1842 und 1910 rund um das 500 bis
1000fache gesteigert, ohne daß die Stadtverwaltung
davon finanziell profitiert hätte. Für Qingdao ent-
warf Schrameier daher eine Landordnung, die das
Gouvernement - das schließlich auch die Infrastruk-
tur der Stadtgründung geschaffen hatte - an den
Wertsteigerungen der Grundstücke beteiligte. So 
war festgelegt, daß bei einem späteren Eigentümer-
wechsel des Grundstücks ein Drittel des Gewinns 
aus dem Grundstücksverkauf – abzüglich der eigenen
Investitionen – an das Gouvernement als sogenann-
te Wertzuwachssteuer abgeführt werden mußte. 
Ausdrückliche Zustimmung fand die Landordnung
beim Staatssekretär des Reichsmarineamts, Tirpitz,
der in Ostasien die Nachteile einer „schrankenlosen
Bodenspekulation in den dortigen europäischen
‘Settlements’“ 1896 selbst erlebt hatte. (Tirpitz
1919: 66)

Die Qingdaoer Landordnung verfolgte jedoch
weniger finanzpolitische als sozialpolitische Ziele.
Hatten doch die hohen Grundstückspreise der ande-
ren ausländischen Niederlassungen zu hohen Mieten
für Wohnungen und Häuser geführt. Dies wiederum
zwang viele der dort lebenden Menschen, in engsten
und keinesfalls den hygienischen Mindestanforde-
rungen genügenden Unterkünften zu wohnen. In
Qingdao suchte man die Bodenspekulation zu ver-
hindern, indem die Landordnung beispielsweise 
eine Bebauungspflicht enthielt. Entsprechend der 
im Bebauungsplan festgelegten Nutzung mußten
Grundstücke innerhalb von drei Jahren bebaut wer-
den. Ansonsten drohte alle drei Jahre eine Erhöhung
der Grundsteuer, die regulär bei sechs Prozent des
Bodenwertes lag, um jeweils drei Prozent bis auf 
24 Prozent. (Schrameier 1914: 51f) Für Spekulanten
sollte es sich nicht lohnen, ersteigerte Grundstücke
brachliegen zulassen.

Das Vorkaufsrecht und der monopolisierte Land-
kauf dienten zugleich der Verwirklichung stadt-
planerischer Ziele. Nachdem das Areal, auf dem die

zukünftige Stadt erbaut werden sollte, den chinesi-
schen Grundbesitzern abgekauft worden war, ließ 
das Gouvernement dort Straßen und Grundstücke
abstecken. Erst nach Abschluß dieser Vorarbeiten
wurden die Baugrundstücke versteigert. Auf diese
Weise mußten die Verfasser des Baubauungsplans 
bei der Parzellierung der Baugrundstücke und Fest-
legung des Straßenverlaufs keinerlei Rücksicht auf
bestehende Eigentumsverhältnisse nehmen und
konnten, gewissermaßen unter Idealbedingungen,
die Anlage der neuen Stadt planen. 

Ohne direkt beeinflußt worden zu sein, setzte die
Landordnung wesentliche Forderungen der Bodenre-
formbewegung durch, wie sie beispielsweise der
Bund Deutscher Bodenreformer unter Adolf Dama-
schke, aber auch der amerikanische Sozialreformer
Henry George und die britische „Tenure Reform 
Association“ unter John Stuart Mill aufgestellt hat-
ten. Insbesondere für den Bund Deutscher Boden-
reformer sollte sich die Landordnung als „Geschenk
des Himmels“ erweisen. (Matzat 1985: 32) Zeigte 
sie doch, daß sich die Ziele des Bundes durchaus 
in die Praxis umsetzen ließen. Tirpitz hatte die 
Landordnung in der Etatberatung des Reichstags am
31. Januar 1899 vertreten. Damaschke griff die
Bodenpolitik des Reichsmarineamts auf und stellte
sie in seiner im März 1900 veröffentlichten Streit-
schrift „Kamerun oder Kiautschou? Eine Entschei-
dung über die Zukunft der deutschen Kolonial-
politik“ der Bodenpolitik der Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amtes in Kamerun gegenüber. Darin
prangerte Damaschke an, daß in Kamerun Kolonial-
gesellschaften riesige Landgebiete zu Bedingungen
überlassen wurden, die ausschließlich den Aktio-
nären der Gesellschaften Vorteile boten. Damasch-
kes Schrift – die an alle Mitglieder des Reichstages
verschickt wurde – machte die Grundsätze der Qing-
daoer Bodenpolitik erstmals einer größeren Öffent-
lichkeit bekannt. Den Namen des Verfassers der 
Landordnung, Schrameier, erfuhr Damaschke jedoch
erst im Juni 1902 durch v. Diederichs, inzwischen
Chef des Admiralstabes. Auf Einladung Damaschkes
hielt Schrameier dann am 27. November 1902 in 
Berlin unter dem Thema „Wie die Landordnung 
von Kiautschou entstand“ seinen ersten Vortrag 
vor dem Bund der Bodenreformer.

In China veranlaßte der Reformpolitiker und 
Republikaner Sun Yat-sen - er hatte Qingdao 1912 
für mehrere Tage besucht und sich dabei sehr be-
eindruckt gezeigt - im Jahr 1923, daß Schrameiers
1914 erschienenes Buch „Aus Kiautschous Verwal-
tung“ in chinesischer Übersetzung in Shanghai
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erschien. 1924 folgte Schrameier der Einladung 
Suns, als Berater nach Guangzhou zu kommen. Ob-
wohl Sun und auch Schrameier nicht mehr lebten, 
als 1927/28 die Guomindang wieder die Macht in 
China errangen, wurde das in Zusammenarbeit mit
Schrameier verfaßte Programm 1930 als Bodenge-
setz verabschiedet. Dieses kam zwar wegen des nun
folgenden Bürgerkrieges nicht mehr auf dem Fest-
land Chinas zur Anwendung, beeinflußte jedoch
wesentlich die von den Guomindang in Taiwan ver-
abschiedeten und seither dort gültigen Bodenge-
setze. (Matzat 1985: 32ff; 1992: 29ff) Die Land-
politik der Volksrepubik China blieb dagegen un-
beeinflußt.

Exkurs: 
Bodenpolitik und Stadtentwicklung
in Chinas Sonderwirtschaftszonen
am Beispiel Shanghais

1980 entschied die Regierung in Peking, an meh-
reren Orten Südchinas sogenannte „Sonderwirt-
schaftszonen“ zu eröffnen, in denen auf begrenztem
Raum marktwirtschaftliche Bedingungen herrschten.
Ausländischen und chinesischen Investoren wurden
dort Bedingungen geboten, die sie ansonsten nir-
gendwo in China fanden: niedrigste Löhne und weit-
gehende Steuerfreiheit. Aus Sicht Pekings ent-
wickelte sich das hier praktizierte Wirtschaftsmodell
derart erfolgreich, daß Anfang der 90er Jahre die
„Sozialistische Marktwirtschaft“ - wie die chinesi-
sche Variante des Kapitalismus offiziell bezeichnet
wurde - nunmehr in ganz China zur Einführung kam.

Nahezu zeitgleich - 1990 - wurde nun auch in
Shanghai eine Sonderwirtschaftszone eröffnet, die
520 km2 große „Pudong New Area“. Während die 
13 Millionen Einwohner zählende Stadt Shanghai 
mit ihrer Altstadt und den beiden ehemaligen aus-
ländischen Niederlassungen westlich des Huangpu-
Flusses liegt, erstreckt sich die „Pudong New Area“
entlang seines Ostufers. Genau den früheren auslän-
dischen Niederlassungen gegenüberliegend, befindet
sich ihr Zentrum, der 17 km2 große Finanzbezirk
Lujiazui. 

In einem internationalen Wettbewerb wurden
1992 sechs ausländische Planungsbüros beauftragt,
für Lujiazui städtebauliche Konzepte zu entwickeln.
Doch keines der eingereichten Projekte kam zur 
Ausführung - vielleicht, weil sie aus Sicht der politi-
schen Entscheidungsträger in China einfach zu
bescheiden waren. Vielmehr entwickelten die loka-
len Planer eine eigene Konzeption für Lujiazui, die

sich insbesondere durch eine gigantische Höhen-
entwicklung auszeichnete. Anscheinend sollte der 
für Lujiazui gewählte städtebauliche Maßstab deut-
lich machen, daß die Stadt wieder ihre frühere 
Spitzenposition in Asien anstrebt - nicht nur durch
den Anschluß an den wirtschaftlichen Erfolg der
asiatischen Tigerstaaten, sondern durch den Ausbau
Shanghais zu einer Drehscheibe der internationalen
Geld- und Handelsströme - einer „global city“. 

Eine prestigeträchige Position beim Wettkampf 
der Metropolen Asiens um immer höhere Bauwerke
erwartet Shanghai von dem 420 m hohen Jin Mao
Building, dessen Fertigstellung für 1998 geplant
war. Mit dem 460 m hohen Shanghai World Finan-
cial Center, seine Fertigstellung ist für 2001 pro-
jektiert, wird Shanghai dann erstmals die Liste der
höchsten Gebäude der Welt anführen. Besucher des
Fernsehturmes werden dann ihre Augen gegen den
Himmel richten müssen, um die Spitzen der beiden
„Ultra Tall Tower“ zu betrachten. Der Maßstabssprung
Shanghais ist in ebenso drastischer Weise im Be-
reich der früheren ausländischen Niederlassungen 
zu beobachten. Denn auch hier, mitten in der dicht
bebauten Stadt, werden ganze Baublöcke abgetra-
gen, um an ihrer Stelle bis zu 300 m messende Hoch-
häuser zu errichten. Die Liberalisierung des chinesi-
schen Bodenrechts Ende der 80er Jahre, die Ein-
führung der sozialistischen Marktwirtschaft und
schließlich die Dezentralisierung der Stadtplanung
ermöglichen seither ausländischen und chinesi-
schen - oftmals halbstaatlichen - Developern den
Erwerb und die Bebauung von Grundstücken. 

Der Erwerb erfolgt in Form einer Pachtung für
Zeiträume zwischen 40 und 70 Jahren, je nach Nut-
zung des Gebäudes. Danach fällt das Grundstück 
mitsamt seiner Bebauung wieder in den Besitz des
chinesischen Staats. Die Landtax, wie die Pachtge-
bühr bezeichnet wird, richtet sich nach der auf 
dem Grundstück zulässigen Bruttogeschoßfläche wie
auch nach seiner Lage in der Stadt. Während im
Finanzbezirk Lujiazui der „Pudong New Area“ die
Landtax zwischen 250 und 600 US-Dollar pro Qua-
dratmeter Bruttogeschoßfläche liegt, sind im bis-
herigen Zentrum Shanghais - beispielsweise am 
Bund oder entlang der Nanjing Straße - zwischen 
600 und 1.000 US-Dollar zu zahlen. Grundstücke 
können somit Quadratmeterpreise von 5.000 US-
Dollar und mehr erreichen. 

Diese Einnahmen dienen unter anderem dazu, 
den Neubau von Wohnungen am Stadtrand für die
umgesiedelten Bewohner der Innenstadt zu finan-
zieren. Verlockend ist das System insofern, als bei

Ob das
wohl
richtig
gewor-
den
ist???
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einer Erhöhung der zulässigen Bruttogeschoßfläche
in den Bebauungsplänen auch eine Vermehrung von
Einnahmen für den Bezirk bzw. die Stadt Shanghai
verbunden ist. Eine immer höhere Bebauung von
Shanghais Zentrum ist die Folge: Die für Shanghai 
so charakteristischen Li-Long-Wohnquartiere, d.h.
Ende des 19. Jahrhunderts erbaute zwei- bis dreige-
schossige Reihenhäuser mit jeweils einem kleinen
Hof, die durch sehr enge Gassen erschlossen werden,
läßt man zu Gunsten der dichteren Neubebauung
abtragen.

So sind es die gesichtslosen Appartmenthäuser
aus den CAD-Plottern chinesischer Planer, die 
Shanghais neue Silhouette dominieren. Vergleichs-
weise niedrige Baukosten im Wohnungsbau, sie 
liegen bei 130 bis 200 US-Dollar/m2, lassen diese
Gebäude wie Pilze aus dem Boden wachsen. Nach-
dem jahrzehntelang im Wohnungsbau die Ober-
grenze bei sechs Stockwerken lag - darüber schreibt
die Bauordnung Aufzüge vor -, bestimmt heute der
Brandschutz die neue Obergrenze: Bis zu einer Höhe
von 24 Stockwerken gelten als Fluchtweg zwei von-
einander getrennte, einläufige Treppen als ausrei-
chend. So kennt auch derzeit niemand die Anzahl 
der neuen Wohn- und Bürohochhäuser genau. Schät-
zungen sprechen von 2.000 derartigen Bauten, die
sich 1995 im Bau oder der Planung befanden oder
bereits fertiggestellt waren. Diese gewaltige Zahl
nennt jedenfalls Shanghais Vizebürgermeister Xia
Keqiang im Vorwort zu dem Ende 1995 erschienenen
Bildband „New and Trans-Century Architecture in
Shanghai“.

Der Nachholbedarf für Shanghai auf dem Weg zur
„global city“ scheint enorm. So führte der stark 
steigende Bedarf an hochwertigen Büro- und Ver-
kaufsflächen dazu, daß sich zwischen 1991 und 
1995 die Büromieten verdreifachten und mit 60 
bis 90 US-Dollar pro Quadratmeter und Monat ihren
bisherigen Höchststand erreichten. Shanghai liegt
damit neben Tokio, Hongkong und Peking an der
Weltspitze. Vergleichsweise geringe Baukosten las-
sen bei derartig hohen Mieten einen jährlichen 
Mietzins von 30 bis 40 Prozent erzielen. In einer Art
Goldrauschstimmung entstanden nun zeitgleich 
eine große Zahl von Bürohochhäusern im gesamten
Stadtgebiet Shanghais. Im Zentrum Shanghais wer-
den anstelle der rund 100.000 m2 im Jahr 1994
bereits vier Jahre später 1,2 Millionen Quadratmeter
hochwertiger Büroflächen zur Verfügung stehen. 
Eine gleiche Menge an hochwertigen Büroflächen
wird bis zum Jahr 2001 dann auch im Finanzbezirk
Lujiazui der „Pudong New Area“ fertiggestellt sein.

Insgesamt bedeutet dies eine 24-fache Steigerung
innerhalb von nur 7 Jahren. Shanghai hätte dann
zwar erst die Hälfte der gegenwärtigen Büroflächen
Hongkongs anzubieten, jedoch bereits mehr als zur
Zeit in den anderen asiatischen Wirtschaftszentren
Kuala Lumpur, Bangkok oder Jakarta zur Verfügung
stehen. Doch auch wenn kurzfristig mit größeren
Leerständen gerechnet wird, zeigen sich die In-
vestoren weiterhin optimistisch. 
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Die Erde als treuhänderisch
zu verwaltendes Gut

“Die Welt als Schöpfung Gottes zu verstehen, bedeutet
gerade nicht, sie als Welt des Menschen anzusehen 
und in Besitz zu nehmen. Ist die Welt Gottes Schöp-
fung, dann bleibt sie sein Eigentum und kann von 
Menschen nicht in Besitz genommen, sondern nur als
Leihgabe empfangen und treuhänderisch verwaltet 
werden. Sie ist nach den Maßstäben der göttlichen
Gerechtigkeit zu behandeln, nicht nach den Wertvor-
stellungen menschlicher Machtentfaltung.”

Prof. Dr. Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung –
Ökologische  Schöpfungslehre. 

Gütersloh 4. Auflage 1993, S. 45.
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